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Die Einziehung von Banknoten in geschichtlicher 

Darstellung. 

Das Vorhandensein finnischer Banknoten aus dem Jahre 1909, 

also aus einer ~eit, zu der wesentlich geringere Anforderungen 

an die Sicherheit der Wertpapiere gestellt wurden, lässt die 

Einziehung dieser ~cheine als wunschenswert erscheinen; das 

häufige Auftreten von Fälschungen dieser Papiere jedoch macht 

den Aufruf zur gebieterischen Notwendigkeit. 

Der Vorgang, veraltete Scheine einzuziehen, ist in der 

Weltgeschichte des Papiergeldes sehr häufig vorgekommem. Be= 

reits China machte vor etwa 600 Jahren· hiervon Gebrauch. 

Schon damals wurde beim Einziehen des Papiergeldes ein Abzug 

fur _beschädigte Scheine gemacht. Diese Massregel ist notwe?!:: 

dig, um den Fälschern ihr Handwerk zu verderben, da letztere 

die zur Einlösung bestimmten, gefälschten gcheine absichtlich 

abnutzen und beschädigen, um die Fälschung zu verdecken. 

Besonders häufige Konvertierungen kamen in Schweden vor und 

zwar in den Jahren 1868,1719,1776,1803 und 1830. Auch Frank= 

reich hat im Jahre 1796 die in fast unubersehbarer Menge in 

Umlauf befindlichen Assignaten in Mandate umgetauscht. Oester= 

reich zog im Jahre 1811 durch den sogenannten Staatsbankrott 

seine Bankozettel gegen Einlösungsscheine ein und Japan hat 

nach 1870 alles umlaufende Papiergeld zum Umtausch aufgerufen. 

Preusr:en rief a m 15. 1. 1825 seine umlauf 0nden TalerscrH· int-> 

(etwa 35 000 Stuck) innerhalb dreier Monate zur Einlösung auf, 

verlängerte später aber diese Frist bis zum 28 • .2. 1826. 

In letzter zeit hat Deutschland Banknoten umgetauscht. Bei• 

spielsweise im Jahre 1919 die 50 M Noten, die in ziemlich gro= 

sser Zahl in Umlauf ·waren. ( rch habe diesen Fall etwas ausfuhr-

licher behandelt und sämtliches einschlägige Material als Anm 

lagen beigefilgt und zwar: 
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Anlage 1 - Die Genehmigung des Ministeriums zum Aufruf. 

Anlage 2 - Bekanntmachung der ieichsbank. 

Anlage 3 Pressenotiz, die den ieitungen zum Hinweis auf der 

Aufruf zugestellt wurde. 

Der ,Anlass war, dass die Noten als Hilfsbanknoten in grosser 

Eile mit ziemlich primitiven Mitteln hergestellt worden waret 

sodass ihre Einziehung wegen Fälschungsgefahr erforderlich wv 

Der letzte grössere Umtausch von Eanknoten, der vermutlich 

seinem Ausmasse etwa dem finnischen gleichen dlirfte, hat in d 

·· Tschechoslowakischen-Republik vor etwa 3 Jahren stattgefunden 

Dort wurden die s,.Zt. abgestempel ten öst.erreichischen Noten e 

gezogen und durch neue Zahlungsmittel ersetzt. Filr den Umtatl 

wurden filr jeden lert besondere Termine festgesetzt, weil zie 

lich erhebliche ijengen in Frage kamen. Nach Ablauf dieser Te 

ne hörten die Noten auf gesetzliches Zahlungsmittel zu sein, 

den aber von der Bånk noch 2 Monate lang in andere Noten umge 

wechselt. Obwohl nicht verpflichtet, hat die Bank noch etwa 

½~ahr lang aus freien Stilcken echte, zum Umtausch aufgerufene 

Noten in neue Zahlungsmittel umgetauscht. Später wuruen in g 

besonders berlicksichtigungswlirdigen Fällen (Auslandswohnsitz 

besondere Bedilrftigkeit des rnhabers) beim Umtausch eine Teil 

lung des Nennbetrages gewährt. Hierbei ist erfahrungsmässig 

darauf zu achten, dass umtauschnoten nicht von Hintermännern 

solche stellen verschoben werden, denen man den Umtausch aus 

ligkeitsgrunden zue rlrennen wi.irde. Ein · rheblicher Teil der 

ten wurde mit 5efälschten Stempeln eingeliefert. Kamen sie 

dem Auslande, so wurden sie unbrauchbar gemacht und zurilckge 

Fälschungen, die von Einheimischen eingerelcht wurden, wurden 

nächst ins De~ot enommen, nachdem de~ Name des Ueberbringers0 

festgestellt war. Stellte sich nach einiger 7,eit heraus, das / 

gegen den Ueberbringer kein Verdacht der Einschmugglung, Fäl= 

schung oder sonstiger Unr~dlihkeit vorlag, so wurde eine Entsc 

digung von etwa 50 % gezahlt. Hierbei wi~d bemerkt, dass es ! 

empfiehlt, Scheine bei denen die Nummer nicht mehr lesbar ist 
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fehlt gar nicht umzutauschen, Teilstlicke von ~cheinen nur unter 

Wertherabsetzung nach der etwaisen Grösse des Restes. Auf die 

Echtheitskontrolle aller eingelieferten Scheine ist ganz beson-

ders zu achten. Abgelieferte Scheine sind in Tresoren zu lagern 

und vor der vernichtung nochmals auf Echtheit zu prlifen . Die 

umtauschenden Stellen sind unter Umständen ftir die Echtheit der 

abgenommenen Scheine in gewissem Grade haftbar zu machen, um 

ihre Sorgfalt zu schärfen. Auf ausreichende Tresoranlagen ftir 

die alten, sowie filr die neu auszugebenden Banknoten und ftir 

einen ausreichenden Vorrat an letzteren ist ganz besonders zu 

achten . 
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